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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1962

Norm

ZPO §530 Abs2 H

Rechtssatz

Von einer Verletzung der Sorgfaltsp5icht bei der Prozeßvorbereitung kann nicht gesprochen werden, wenn es die

Partei unterläßt, Urkunden an Orten zu suchen, an denen sie die Lagerung solcher für den Prozeß wichtiger Urkunden

nicht vermuten konnten.
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